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Fußnoten

SGV. NRW. 77.

Vom 8. September 1994

Aufgrund des § 10 Abs. 1 in Verbindung mit §§ 11 und 14 Abs. 1 des Gesetzes über den Niersver-
band vom 15. Dezember 1992 (NiersVG) (GV. NW. 1993 S. 8), hat die Verbandsversammlung am 
8. September 1994 folgende Satzung beschlossen:
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§ 1 
Rechtsform, Name, Sitz(Zu § 1 NiersVG)

(1) Der Niersverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

(2) Der Niersverband hat seinen Sitz in Viersen.

§ 2 
Verbandsgebiet(Zu § 5 NiersVG)

Die Grenzen des Verbandsgebietes werden in einer Übersichtskarte im Maßstab 1:50 000 darge-
stellt. Im Bedarfsfall erstellt die Verbandsverwaltung für genauere örtliche Ermittlungen von 
Grenzgebieten Ausschnitte in geeignetem Maßstab.

§ 3 
Beitragsgruppen, Mindestbeiträge für die 

Mitgliedschaft,Mitgliederverzeichnis(Zu § 6 Abs. 2 und 3 NiersVG)
(1) Entsprechend der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 - 11 Niersverbandsgesetz aufgeführten Aufgabenbereiche 
werden folgende Beitragsgruppen gebildet:

a) Abwasserbeseitigung und Entsorgung der dabei anfallenden Rückstände,

b) Behandlung von mit Niederschlagswasser vermischtem Schmutzwasser aus Mischkanalisatio-
nen in Niederschlagswasserbehandlungsanlagen sowie Rückhaltung von mit Niederschlagswas-
ser vermischtem Schmutzwasser aus Mischkanalisationen in dazu bestimmten Sonderbauwer-
ken,

c) Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser,

d) Unterhaltung der Gewässer,

e) Regelung des Wasserabflusses einschließlich Ausgleich der Wasserführung und Sicherung 
des Hochwasserabflusses,

f) Rückführung ausgebauter oberirdischer Gewässer in einen naturnahen Zustand soweit nicht 
bereits von § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Niersverbandsgesetz erfasst,
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g) Deponiesickerwasserbeseitigung,

h) Ausgleich des Wasserhaushalts durch Maßnahmen nach § 2 Abs. 1 Nr 4 und 5 Niersverbands-
gesetz.

Die Mitglieder außerhalb des Verbandsgebietes nach § 2 Abs. 2 NiersVG sind ebenso in diesen 
Beitragsgruppen zu veranschlagen.

(2) Die Mindestbeiträge im Sinne von § 6 Abs. 2 Niersverbandsgesetz betragen je Beitragsgrup-
pe 2.500 €.

(3) Das Verzeichnis der Mitglieder gemäß § 6 Abs. 2 NiersVG wird vom Vorstand jährlich unter 
Berücksichtigung der festgesetzten Beitragsliste neu erstellt. Es wird am Sitz der Verbandsver-
waltung in Viersen zur Einsichtnahme ausgelegt.

§ 4 
Übergabepunkt(Zu § 2 NiersVG)

(1) Die Mitglieder, die Abwasser ableiten, haben dies dem Verband an einem Punkt zur Abwas-
serbehandlung (Übergabepunkt I) zu übergeben, an dem eine Kläranlage für diese Mitglieder 
nach dem Stand der Technik auf hierfür geeignetem Gelände zweckmäßigerweise errichtet oder 
erweitert werden könnte und das Abwasser mit ausreichender Höhe in ein hierfür geeignetes 
Gewässer unmittelbar abgeleitet werden kann. 
Die Mitglieder, die Abwasser aus mischkanalisierten Gebieten ableiten, haben dies dem Verband 
an Punkten zur Niederschlagswasserbehandlung (Übergabepunkt II) zu übergeben, an denen 
der Verband eine Niederschlagswasserbehandlungsanlage (NWBA) für diese Mitglieder nach 
dem Stand der Technik auf hierfür geeignetem Gelände zweckmäßigerweise errichtet oder er-
weitert und das Abwasser mit ausreichender Höhe in ein hierfür geeignetes Gewässer unmittel-
bar abgeleitet werden kann. Wenn sich die NWBA nicht im örtlichen und verfahrenstechnischen 
Zusammenhang mit einer Kläranlage befindet oder das Abwasser nicht unmittelbar eingeleitet 
werden kann, übergibt der Verband das Abwasser wieder an die Gemeinde zur Fortleitung. 
Sofern das Abwasser aus mischkanalisierten Gebieten in dazu bestimmten Sonderbauwerken 
zurückzuhalten ist, haben die Mitglieder dem Verband dieses Abwasser an Stellen zur Rückhal-
tung zu übergeben, an denen der Verband ein Rückhaltevolumen für diese Mitglieder zweckmä-
ßigerweise vorhält (Übergabepunkt III). Wenn die Sonderbauwerke im örtlichen Zusammenhang 
mit Anlagen nach Unterabsatz 1 oder 2 errichtet sind, fällt der Übergabepunkt III mit den Überga-
bepunkten I bzw. II zusammen. Im übrigen gelten die Bestimmungen des Unterabsatzes 2 ent-
sprechend.

(2) In Gebieten, aus denen dem Einzugsgebiet Wasser zugeführt wird, hat der Niersverband nur 
die Aufgabe gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8 und 9 NiersVG.

(3) Soweit Abwasser in außerhalb des Verbandsgebietes gelegene Anlagen öffentlich-rechtli-
cher Träger abfließt oder ihnen zugeführt und dort behandelt wird, ist der Niersverband von den 
Aufgaben gemäß § 2 NiersVG freigestellt.
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(4) Soweit und solange Aufgaben im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1-3 NiersVG der neben dem Niers-
verband in dessen Verbandsgebiet tätigen Wasser- und Bodenverbände sich mit den Aufgaben 
des Niersverbandes überschneiden, ist dieser von der Aufgabenerfüllung freigestellt.

§ 5 
Pflichten zum Schutz von Gewässern,Grundstücken und Anlagen(Zu § 7 

Abs. 1 NiersVG)
(1) Die Mitglieder, die Abwasser ableiten, haben den Verband rechtzeitig zu benachrichtigen, so-
weit sich ihr Abwasser nach Art, Menge oder Beschaffenheit nachhaltig so verändern wird, daß 
sich diese Veränderung auf den Betrieb vorhandener oder die Bemessung geplanter Abwasser-
anlagen des Verbandes auswirken kann. In Zweifelsfällen ist beim Verband Rückfrage zu halten.

(2) Abwässer, von denen zu besorgen ist, daß sie sich der zumutbaren Behandlung entziehen, 
daß sie Betrieb oder Wirkung der Behandlung nachteilig beeinflussen, Abwasseranlagen beschä-
digen oder die Klärschlammentsorgung wesentlich erschweren, dürfen den der Abwasserbesei-
tigung dienenden Anlagen des Verbandes nicht zugeführt werden. Die Mitglieder nach § 6 Abs. 1 
Nr. 4 NiersVG dürfen bei ihren Maßnahmen die Werte für die Zuleitung schädlicher Stoffe sowie 
sonstige die Vorbehandlung von Abwasser betreffenden Festlegungen nicht überschreiten, die 
der Niersverband zum Schutz der Verbandsanlagen und ihrer Wirksamkeit sowie zur Sicherung 
des Verbandsunternehmens festlegt. Der Verband kann die Übernahme an besondere Bedingun-
gen knüpfen, insbesondere von einer Vorbehandlung abhängig machen. Die für die Indirektein-
leiter geltenden Vorschriften und Regelungen des kommunalen Satzungsrechts sowie die ord-
nungsbehördliche Verordnung über die Genehmigungspflicht für die Einleitung von Abwasser 
mit gefährlichen Stoffen in öffentliche Abwasseranlagen - VGS - bleiben hiervon unberührt.

(3) Werden Abwässer entgegen Absatz 2 wiederholt oder ständig einer Abwasseranlage des 
Verbandes zugeführt, wird der Verband das Mitglied unterrichten, das die Abwässer dieser Anla-
ge zugeführt hat. Wird die Zuführung solcher Abwässer fortgesetzt, ist der Verband nach vorhe-
riger Unterrichtung der zuständigen Ordnungsbehörde und nach Ablauf einer dem Mitglied 
schriftlich gesetzten Frist berechtigt, diese Abwässer nicht zu übernehmen, es sei denn, daß die 
Ordnungsbehörde den Verband zur weiteren Übernahme anhält.

(4) Sind Stoffe, von denen zu besorgen ist, daß sie sich der zumutbaren Behandlung entziehen, 
daß sie Betrieb oder Wirkung der Behandlung nachteilig beeinflussen, Abwasseranlagen beschä-
digen oder die Klärschlammentsorgung wesentlich erschweren können, in eine öffentliche Ab-
wasseranlage gelangt, der eine Abwasserbehandlungsanlage des Verbandes zugeordnet ist, ist 
der Verband unverzüglich zu benachrichtigen, damit die zum Schutz der Anlagen und Gewässer 
notwendigen Maßnahmen getroffen werden können.

(5) § 23 Abs. 5 bleibt unberührt (Sonderaufwendungen).

§ 6 
Bildung der Verbandsversammlung(Zu §§ 12 und 13 Abs. 6 NiersVG)

(1) Die Beitragseinheit, die zur Entsendung einer oder eines Delegierten in die Verbandsver-
sammlung berechtigt, beträgt ein 75stel der - die Abwasserabgabe nicht enthaltenden - durch-
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schnittlichen Jahresbeiträge des Verbandes der jeweils letzten drei Jahre vor dem Jahr der Neu-
bildung der Verbandsversammlung. Damit besteht - unter Berücksichtigung von § 12 Abs. 4 
NiersVG - die Verbandsversammlung aus höchstens 76 Delegierten.

(2) Die Mitglieder, die mindestens eine volle Beitragseinheit erreichen, werden mit Bekanntgabe 
der Liste nach § 13 Absatz 7 Niersverbandsgesetz durch den Verband aufgefordert, die auf die 
vollen Beitragseinheiten entfallenden Delegierten für die nächste Amtszeit innerhalb einer vom 
Verband unter Berücksichtigung von § 13 Absatz 4 Niersverbandsgesetz zu bestimmenden Frist 
schriftlich gegenüber der oder dem Vorsitzenden des Verbandsrates zu benennen. Die benann-
ten Personen sind mit Vor- und Zunamen, ladungsfähiger Anschrift und unter Angabe der Tatsa-
chen, die die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen für die Delegierteneigenschaft be-
gründen, zu benennen. Mitglieder gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 Niersverbands-
gesetz haben anzugeben, ob die benannten Personen Vertreter der Verwaltung oder Mitglieder 
der Vertretung der Gebietskörperschaft sind.

(3) Für die Jahresbeiträge, die eine volle Beitragseinheit nicht erreichen oder darüber hinaus ge-
hen (Beitragsteileinheiten), wird je Mitgliedergruppe gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Niersverbandsge-
setz eine Stimmgruppe gebildet. Die Mitglieder, auf die Beitragsteileinheiten entfallen, werden 
mit Bekanntgabe der Liste nach § 13 Absatz 7 Niersverbandsgesetz auf die Möglichkeit hinge-
wiesen, sich mit ihren Beitragsteileinheiten an ihrer Stimmgruppe zu beteiligen. Die Beitragsteil-
einheit eines Mitgliedes ist in die Stimmgruppe eingebracht, wenn das Mitglied nicht binnen einer 
Ausschlussfrist von einem Monat schriftlich gegenüber dem Verband erklärt, sich nicht an der 
Stimmgruppe beteiligen zu wollen. Die Ausschlussfrist beginnt am dritten Tag nach der Aufgabe 
des Schreibens zur Post, mit dem die Liste nach § 13 Absatz 7 Niersverbandsgesetz bekanntge-
geben wird.

(4) Der Verband gibt den Mitgliedern, deren Beitragsteileinheiten in die Stimmgruppe einge-
bracht sind, unverzüglich nach Ablauf der Ausschlussfrist zur Erklärung der Nichtbeteiligung an 
der Stimmgruppe die Zusammensetzung der Stimmgruppe und die Zahl der von ihr zu wählen-
den Delegierten schriftlich bekannt. Damit verbunden erfolgt die Aufforderung, innerhalb einer 
weiteren Ausschlussfrist von einem Monat schriftlich Wahlvorschläge für die Delegiertensitze 
der Stimmgruppe einzureichen. Dabei sollen auch für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens 
Vorschläge für erste und weitere Nachfolgerinnen oder Nachfolger der oder des jeweiligen Dele-
gierten gemacht werden. Zur Wahl der Delegierten der Stimmgruppen der Mitgliedergruppen 
„kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte, Gemeinden“ und „Kreise“ können nur Mitglieder der 
Vertretung der Gebietskörperschaften vorgeschlagen werden. Es gilt Absatz 2 Satz 2 entspre-
chend. Für den Beginn der Ausschlussfrist zur Einreichung der Wahlvorschläge gilt Absatz 3 
Satz 4 entsprechend. Der Verband hat mit einer Ausschlussfrist von zwei Wochen von den Mit-
gliedern der Stimmgruppen weitere Wahlvorschläge anzufordern, wenn die Anzahl der Vorge-
schlagenen unzureichend ist. Für den Beginn der Ausschlussfrist zur Nachreichung von Wahl-
vorschlägen gilt Absatz 3 Satz 4 entsprechend. Ist die Anzahl der Vorgeschlagenen auch nach 
Fristablauf unzureichend, beschränkt sich die Gesamtzahl der Delegierten der Stimmgruppe für 
diese Amtszeit auf die Zahl der vorgeschlagenen und gemäß Absatz 5 gewählten Delegierten.

(5) Werden aus einer Stimmgruppe nicht mehr Wahlvorschläge gemacht, als Delegierte auf sie 
entfallen und verlangt kein Mitglied der Stimmgruppe schriftlich innerhalb der Ausschlussfrist 
nach Absatz 4 Satz 2 bzw. Satz 7 zur Einreichung der Wahlvorschläge die Durchführung der 
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Wahl, sind die Vorgeschlagenen gewählt. Werden mehr Wahlvorschläge gemacht als Delegierte 
auf die Stimmgruppe entfallen oder verlangt ein Mitglied der Stimmgruppe die Durchführung der 
Wahl, werden die Delegierten der Stimmgruppe im schriftlichen Verfahren gewählt. Delegierte 
und vorgeschlagene Nachfolgerinnen oder Nachfolger stehen nur einheitlich zur Wahl. Aus den 
entsprechenden Wahlvorschlägen werden durch den Verband für jede Stimmgruppe Stimmzettel 
zusammengestellt und den Stimmberechtigten zur Wahl zugeleitet. Gewählt wird durch Rück-
sendung der Stimmzettel bis zu einem vom Verband bestimmten Termin, der mindestens einen 
Monat nach Aufgabe des Schreibens zur Post liegen muss, mit dem den Stimmberechtigten die 
Stimmzettel zur Wahl zugeleitet werden. Nach dem Termin beim Verband zugehende Stimmzet-
tel bleiben unberücksichtigt. Jedes Mitglied einer Stimmgruppe hat so viele Stimmen, wie Dele-
gierte von der Stimmgruppe zu wählen sind. Jede Stimme des einzelnen Mitgliedes hat die Wer-
tigkeit der auf das Mitglied entfallenden Beitragsteileinheiten. Für jeden Wahlvorschlag darf je 
Mitglied nur eine Stimme abgegeben werden. Gewählt sind die Personen, die von den abgege-
benen Stimmen die höchsten Summen an Beitragsteileinheiten auf sich vereinigen. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet im Bedarfsfall das Los. Die Auswertung der Wahl erfolgt unter Aufsicht 
der internen Prüfstelle des Verbandes. Über die Auswertung ist eine Niederschrift zu fertigen. 
Das Ergebnis der Wahl wird allen Mitgliedern der Stimmgruppe bekannt gemacht.

§ 7 
Liste der Delegierten(Zu § 13 Abs. 7 NiersVG)

Die Delegierten werden vom Vorstand in einer Liste aufgeführt, die entsprechend den Änderun-
gen fortzuführen ist. Veränderungen gemäß § 13 Abs. 6 Satz 1 NiersVG sind dem Vorstand un-
verzüglich schriftlich mitzuteilen. Die Liste kann von den Delegierten sowie den Mitgliedern und 
ihren Beauftragten am Sitz der Verbandsverwaltung eingesehen werden. Die Bekanntgabe der 
Liste gemäß § 13 Abs. 7 NiersVG beinhaltet die Auszüge der zugehörigen Mitgliedergruppe.

§ 8 
Sitzungen der Verbandsversammlung(Zu § 15 NiersVG)

(1) Die Sitzungstermine der Verbandsversammlung sowie der Sitzungsort werden unter Angabe 
der Tagesordnung im Amtsblatt des Kreises Viersen bekannt gemacht. Unabhängig davon wer-
den die Delegierten schriftlich geladen.

(2) Gegenstände, die sich zur öffentlichen Beratung nicht eignen, sind in nicht öffentlicher Sit-
zung zu behandeln. Für die Beschlußfassung über diesen Antrag gilt § 15 Abs. 6 NiersVG.

(3) Über Beratungsgegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, darf nur dann be-
schlossen werden, wenn mehr als 2/3 aller Delegierten vertreten ist und keiner widerspricht. 
Über die Satzung und ihre Änderungen, die Veranlagungsrichtlinien und ihre Änderungen, die 
Feststellung des Haushaltsplanes und seiner Änderungen sowie die Wahl der Mitglieder des Ver-
bandsrates darf ohne Ankündigung auf der Tagesordnung nicht beschlossen werden. Beschlüs-
se über Änderungen der Satzung bedürfen einer einfachen Mehrheit gemäß § 15 Abs. 6 NiersVG.

(4) Die Delegierten können sich in der Verbandsversammlung nicht vertreten lassen.
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(5) Die Niederschriften über die Sitzungen der Verbandsversammlung sollen den Mitgliedern, 
den Delegierten, den Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern des Verbandsrates, der Auf-
sichtsbehörde, den Vertreterinnen und Vertretern nach § 15 Abs. 8 NiersVG sowie dem Vorstand 
innerhalb von sechs Wochen zugeleitet werden.

(6) Beschlüsse der Verbandsversammlung sind in ein Beschlußbuch aufzunehmen. Aufgehobe-
ne geänderte und ergänzte Beschlüsse sind entsprechend zu kennzeichnen.

(7) Die Amtszeit der Delegierten endet mit der Konstituierung der neuen Verbandsversammlung, 
die alle 5 Jahre erfolgt (§ 13 Abs. 4 NiersVG).

§ 9 
Wahl der Mitglieder des Verbandsrates(Zu § 16 NiersVG)

(1) Drei Monate vor Ablauf der Amtszeit des Verbandsrates teilt der Vorstand den Mitglieder-
gruppen mit, wieviele Mitglieder jeweils auf die einzelnen Mitgliedergruppen gemäß § 16 Abs. 1 
NiersVG entfallen. Die Mitglieder können der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Ver-
bandsrates bis 4 Wochen vor der Sitzung der Verbandsversammlung schriftlich Vorschläge für 
die nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 NiersVG in den Verbandsrat zu wählenden Mitglieder unterbreiten. 
Die Wahl der Mitglieder des Verbandsrates erfolgt jeweils für die Mitglieder nach § 16 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 1 bis 5 NiersVG. Gleiches gilt für die Wahl der Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitneh-
mervertreter gemäß § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 2 NiersVG. Werden bei den Mitgliedergruppen 
gemäß § 16 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 NiersVG mehr Wahlvorschläge für die Vertreterinnen und 
Vertreter der Verwaltung gemacht als auf sie gemäß § 16 Abs. 1 Satz 4 NiersVG entfallen, findet 
für die Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung und für die Mitglieder der Vertretung der Ge-
bietskörperschaft eine getrennte Wahl statt.

(2) Die Mitglieder des Verbandsrates werden bei allseitiger Zustimmung durch Handzeichen mit-
tels einer Stimmkarte, sonst durch Stimmzettel gewählt. Findet eine Wahl durch Abgabe von 
Stimmzetteln statt, können auf diesem so viele Personen angekreuzt werden, wie Mitglieder zu 
wählen sind.

(3) Die zur Wahl Vorgeschlagenen sind in der Reihenfolge der jeweils höchsten auf sie entfallen-
den Stimmenzahlen gewählt. Bei Stimmengleichheit findet eine Stichwahl unter den nicht ge-
wählten Personen statt, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Bei der Stichwahl entschei-
det die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los.

(4) Bei einer Ersatzwahl (§ 16 Abs. 7 Satz 3 NiersVG) gelten die Absätze 1-3 entsprechend.

(5) Für jedes Mitglied des Verbandsrates wird in gleicher Weise ein stellvertretendes Mitglied ge-
wählt, von dem es im Falle der Verhinderung vertreten wird (§ 18 Abs. 3 Satz 2 NiersVG). Die 
Vertretung ist personengebunden und nur möglich, wenn das Mitglied des Verbandsrates ver-
hindert ist.

(6) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Verbandsrates sind verpflichtet, über alle 
ihnen bei der Durchführung ihrer Aufgaben bekanntwerdenden Betriebs- und Geschäftsgeheim-
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nisse, über personenbezogene Belange, über Beitragsangelegenheiten und Vergaben sowie 
über Abstimmungsverhältnisse Verschwiegenheit zu wahren.

§ 10 
Sitzungen des Verbandsrates, Beschlußbuch,Entschädigung(Zu § 18 

NiersVG)
(1) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Verbandsrates hat die Vertreterin oder den Vertre-
ter der Aufsichtsbehörde in gleicher Weise wie die Mitglieder des Verbandsrates zu den Sitzun-
gen einzuladen.

(2) Ist ein Mitglied des Verbandsrates an der Teilnahme verhindert, ist dies der oder dem Vorsit-
zenden des Verbandsrates über die Verbandsverwaltung unverzüglich mitzuteilen.

(3) Die Niederschriften über die Sitzungen des Verbandsrates sollen den Mitgliedern und stell-
vertretenden Mitgliedern des Verbandsrates, dem Vorstand sowie der Aufsichtsbehörde inner-
halb von 6 Wochen zugeleitet werden.

(4) Beschlüsse des Verbandsrates sind in ein Beschlußbuch aufzunehmen. Aufgehobene, geän-
derte und ergänzte Beschlüsse sind entsprechend zu kennzeichnen.

(5) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Verbandsrates und des Widerspruchsaus-
schusses sowie die Rechnungsprüferinnen oder Rechnungsprüfer und ihre Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter erhalten für die Ausübung ihrer Tätigkeit eine Entschädigung, über deren Hö-
he die Verbandsversammlung im Rahmen des Haushaltsplanes beschließt. Fahrtkosten für die 
Anreise vom Wohnort bzw. Dienstsitz werden auf Antrag nach den Regelungen des Landesreise-
kostengesetzes in der jeweils gültigen Fassung erstattet.

§ 11 
Geschäfte und sonstige Angelegenheitenvon herausragender 

Bedeutung(Zu § 17 Abs. 5 Nr. 12 NiersVG)
(1) Geschäfte und sonstige Angelegenheiten von herausragender Bedeutung im Sinne von § 17 
Abs. 5 Nr. 12 NiersVG sind

a) Vergaben von Lieferungen und Leistungen für im Wirtschaftsplan veranschlagte Maßnahmen, 
wenn der Auftragswert im einzelnen höher ist als 5 Millionen Euro,

b) Grundstücksgeschäfte ab einem Einzelwert pro Grundstück von über 500.000 Euro,

c) Vergleiche mit einem Wert von über 250.000 Euro.

§ 23 NiersVG bleibt unberührt. Ebenso bleibt unberührt das Zustimmungserfordernis nach § 17 
Abs. 5 Nr. 2 NiersVG. Der Vorstand wird dem Verbandsrat in geeigneter Weise Mitteilung über 
alle vor der jeweiligen Verbandsratssitzung vollzogenen Vergaben ab 100.000 Euro sowie Dar-
lehnsaufnahmen machen.
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(2) Die unentgeltliche Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen auf Dauer bedarf 
der Zustimmung des Verbandsrates.

§ 12 
Übersichten, Bau- und Maßnahmepläne(Zu § 17 Abs. 5 Nr. 1 und 2 Niers-

VG)
(1) Der Vorstand legt dem Verbandsrat zur Zustimmung die Entwürfe der Übersichten nach § 3 
Abs. 2 und 3 NiersVG rechtzeitig vor.

(2) Die für die Verbandsunternehmen dem Verbandsrat zur Zustimmung vorzulegenden Bau- 
und Maßnahmepläne (§ 17 Abs. 5 Nr. 2 NiersVG) müssen getrennt nach den einzelnen Aufgaben 
des Verbandes die zur Beurteilung von Art, Umfang, Zweck und Kosten erforderlichen Angaben 
enthalten sowie die vorgesehene Finanzierung und, soweit möglich, die voraussichtliche Bauzeit 
darlegen. Den Unterlagen ist möglichst eine Projektbewertung sowie eine Abschätzung der jähr-
lichen Folgekosten beizufügen.

§ 13 
Wirtschaftsführung(Zu § 24 Abs. 2 NiersVG)

(1) Der Niersverband führt ein kaufmännisches Rechnungswesen nach § 22 a NiersVG ein. Der 
Vorstand kann Einzelheiten der Einführung zeitlich und sachlich regeln. Soweit und solange ein 
Wirtschaften nach einem Haushaltsplan erfolgt, findet das kommunale Haushaltsrecht NW ent-
sprechende Anwendung. Im einzelnen sind Abweichungen zulässig, die wegen der Eigenart der 
Aufgaben des Verbandes notwendig oder zweckmäßig sind. Einzelheiten regelt der Vorstand in 
einer Haushalts- und Kassenordnung.

(2) Sofern § 22 a Abs. 3 NiersVG auf die Bestimmungen der EigVO NW verweist, gelten die Zu-
ständigkeiten der Werkleitung und der Gemeindedirektorin oder des Gemeindedirektors als auf 
den Vorstand übertragen und die des Werkausschusses als auf den Verbandsrat übertragen.

(3) Einzelheiten regelt der Vorstand in einer Ordnung für die Wirtschaftsführung.

§ 14 
Rechnungsprüfung(Zu § 24 Abs. 2 NiersVG)

(1) Nach Ablauf des Wirtschaftsjahres stellt der Vorstand die Jahresrechnung bzw. den Jahres-
abschluß in der ersten Hälfte des neuen Rechnungsjahres auf und legt diese mit dem Bericht der 
internen Rechnungsprüfung der Prüfstelle vor, die gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 4 NiersVG von der 
Verbandsversammlung bestellt wird (externe Prüfstelle), sowie den gewählten Rechnungsprüfe-
rinnen oder Rechnungsprüfern nach Absatz 3. Als Prüfstelle sind in geeignetem Rhythmus erfah-
rene Wirtschaftsprüfungsgesellschaften durch die Verbandsversammlung zu bestellen.

(2) Die externe Prüfstelle prüft die Jahresrechnung/den Jahresabschluß mit allen Unterlagen, 
insbesondere ob

a) der Haushaltsplan bzw. der Wirtschaftsplan eingehalten ist,
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b) die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 
belegt sind,

c) bei den Einnahmen und Ausgaben nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,

d) die Vermögensrechnung richtig geführt ist.

Der Verbandsrat kann der externen Prüfstelle zusätzlich Aufträge erteilen.

(3) Die Verbandsversammlung wählt jeweils im voraus für ein Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr drei 
Rechnungsprüferinnen oder Rechnungsprüfer sowie deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter 
aus dem Kreise der Delegierten oder der Mitglieder. Die Rechnungsprüferinnen oder Rechnungs-
prüfer können auch in einem Beschäftigungsverhältnis zu einem Mitglied stehen. Die Rech-
nungsprüferinnen oder Rechnungsprüfer müssen mindestens zwei unterschiedlichen Mitglieder-
gruppen angehören. Wiederwahl ist zulässig.

(4) Die Jahresabschlüsse der Betriebe und Unternehmen, an denen der Verband maßgebend be-
teiligt ist, sind innerhalb einer angemessenen Frist nach Ablauf des Haushaltsjahres/Wirtschafts-
jahres in entsprechender Weise zu prüfen.

(5) Die Rechnungsprüferinnen oder Rechnungsprüfer werden bei ihrer Tätigkeit durch die Ver-
bandsverwaltung unterstützt.

(6) Der Prüfungsbericht der externen Prüfstelle ist vom Vorstand den von der Verbandsver-
sammlung gewählten Rechnungsprüferinnen oder Rechnungsprüfern vorzulegen. Diese haben 
ein umfassendes Recht, unterrichtet zu werden. Die Rechnungsprüferinnen oder Rechnungsprü-
fer erstatten dem Verbandsrat Bericht über das Ergebnis der Prüfung.

(7) Der Verband hat eine interne Prüfstelle. Diese nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

1. Die Prüfung von Anordnungen vor ihrer Zuleitung an die Kasse,

2. die dauernde Überwachung der Verbandskasse sowie die Vornahme von Kassenprüfungen,

3. die Prüfungen von Vergaben.

Näheres über Art und Umfang der internen Prüfung ist in einer Dienstanweisung zu regeln. Die 
interne Prüfstelle ist organisatorisch direkt dem Vorstand unterstellt. Der Vorstand kann der in-
ternen Prüfstelle besondere Prüfungsaufträge erteilen. Die interne Prüfstelle ist ansonsten unab-
hängig von Weisungen des Vorstandes. Die sachliche Weisungsfreiheit der internen Prüfstelle 
bleibt unberührt. Der durch besondere Prüfungsaufträge veranlaßte Umfang der Tätigkeit darf 
nicht so groß sein, daß die interne Prüfstelle nicht mehr jene Prüfungen durchführen kann, die 
sie nach ihrem Ermessen für notwendig hält.
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§ 15 
Abnahme der Jahresrechnung/des Jahresabschlussesund Entlastung 

des Vorstandes(Zu § 14 Abs. 2 Nr. 6 NiersVG)
(1) Der Vorstand legt der Verbandsversammlung zu der Sitzung, in der über den Haushaltsplan/ 
Wirtschaftsplan des kommenden Jahres beschlossen wird, die Jahresrechnung/den Jahresab-
schluß des Verbandes sowie die Jahresabschlüsse der Betriebe und der Unternehmen, an denen 
der Verband maßgebend beteiligt ist, mit dem Prüfvermerk der Prüfstelle vor.

(2) Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung gemäß Absatz 1 über die Abnahme der vorge-
legten Jahresrechnung/des Jahresabschlusses und die Entlastung des Vorstandes zu beschlie-
ßen.

§ 16 
Beitragsgruppen und Beitragsbedarf(Zu §§ 25, 26 und 27 NiersVG)

Die Beiträge sind nach den Aufwendungen des Verbandes für die einzelnen Aufgaben gemäß § 
2 NiersVG unter Berücksichtigung der zugehörigen Einnahmen zu berechnen und getrennt nach 
Beitragsgruppen in der Beitragsliste aufzuführen.

§ 17 
Beitragsveranlagung, Veranlagungsregeln(§ 27 NiersVG)

(1) Die Beitragsveranlagung erfolgt aufgrund dieser Satzung in Verbindung mit den vom Vor-
stand aufzustellenden und von der Verbandsversammlung zu beschließenden Veranlagungsre-
geln. In den Veranlagungsregeln ist das Nähere hinsichtlich des Beitragsverhältnisses, der Bil-
dung von Beitragsgruppen und der Beitragsveranlagung zu bestimmen. Der Niersverband macht 
die Veranlagungsregeln sowie ihre Änderungen bekannt und teilt sie seinen Mitgliedern mit.

(2) Die Veranlagung ist jeweils für ein Haushaltsjahr (Veranlagungsjahr) vorzunehmen. Ihr sind 
der Haushaltsplan und die Verhältnisse dieses Veranlagungsjahres (Bemessungszeitraum) zu-
grunde zu legen.

(3) Das Mitglied hat auf seine Kosten dem Niersverband alle für die Ermittlung des Beitragsver-
hältnisses und die Beitragsveranlagung notwendigen Angaben zu machen und die dazu benötig-
ten Meßvorrichtungen auf eigene Kosten einzubauen, ordnungsgemäß zu betreiben, überprüfen 
zu lassen und dem Niersverband die Meßergebnisse mitzuteilen, sofern diese Maßnahmen wirt-
schaftlich zumutbar sind. Der Niersverband ist berechtigt, zusätzliche Feststellungen an Ort und 
Stelle zu treffen. Ist es dem Niersverband nicht möglich, die Veranlagung nach den §§ 25 bis 28 
NiersVG in Verbindung mit §§ 16 und 17 dieser Satzung vorzunehmen, so führt er die Veranla-
gung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen im Wege der Schätzung durch.

(4) Die Kosten der Beitragsveranlagung trägt der Niersverband, soweit in der Satzung nichts an-
deres bestimmt ist.
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§ 18 
Beiträge für die Unterhaltung der Gewässer(§ 2 Abs. 1 Nr. 2 NiersVG)

(1) Für die Aufwendungen des Niersverbandes zur Gewässerunterhaltung nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 
NiersVG (§§ 90, 91 LWG) werden zunächst die Erschwerer und danach für die verbleibenden, 
nicht durch Finanzierungshilfen gedeckten Kosten (§ 92 LWG) die Mitglieder nach § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 NiersVG (Städte und Gemeinden) im Verhältnis der nach Abflußbeiwerten für unbe-
baute Flächen und für bebaute Flächen gewichteten Größe der Gemeindegebiete innerhalb des 
Einzugsgebiets der Niers und des Nierskanals zu den Verbandsbeiträgen herangezogen; diese 
Beiwerte betragen für

unbebaute Flächen 0,04

bebaute Flächen 0,5.

(2) Für die Errechnung des Verhältnisses zwischen bebauten und unbebauten Gemeindeflächen 
wird der Anteil der bebauten Fläche der Gemeinde auf der Grundlage einer mittleren Wohndichte 
von 60 Einwohnern je Hektar ermittelt. Die unbebaute Fläche errechnet sich aus der amtlichen 
Gemeindefläche innerhalb des Einzugsgebiets der Niers und des Nierskanals unter Abzug der 
vorher ermittelten bebauten Flächen. Stichtag für die Ermittlung der Einwohnerzahl der Gemein-
de ist der 30. Juni des jeweils abgelaufenen Kalenderjahres, Grundlage für die Berechnung ist 
die Statistik des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen. Soweit 
darin ortsansässige Streitkräfte und Inhaber zweiter Wohnsitze nicht erfaßt sind, werden sie zur 
Wohnbevölkerung hinzugerechnet.

(3) Als Erschwernis im Sinne des Absatzes 1 gelten Anlagen im Sinne des § 99 LWG und die Ein-
leitung von Abwasser einschließlich seiner mittelbaren Zuführung mittels Kanalisation in die 
oberirdischen Gewässer. Bei der Berechnung des Gesamtaufwandes für Erschwernis durch die 
Einleitung von gereinigtem Abwasser ist der zusätzlich verursachte Unterhaltungsaufwand maß-
gebend.

(4) Bei der Berechnung des Anteils für die Erschwernisse durch Anlagen sind Art und Ausmaß 
der Anlage, die sich auf die Gewässerunterhaltung erschwerend auswirken, maßgebend. Die 
Aufwendungen des Niersverbandes durch Anlagen sind von den Eigentümern der Anlagen auf-
zubringen. Die Aufwendungen des Niersverbandes nach Absatz 3 Satz 2 sind von den Abwas-
sereinleitern gemäß § 23 aufzubringen.

§ 19 
Beiträge für die Regelung des Wasserabflusses einschließlich Ausgleich 

der Wasserführung und Sicherung des Hochwasserabflusses
(1) Die Beiträge für die Aufwendungen des Niersverbandes, die ihm aus der Durchführung von 
Maßnahmen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 NiersVG entstehen, verteilen sich nach Maßgabe des § 26 
NiersVG vorab auf diejenigen Mitglieder, die nicht nur unwesentlich zu den nachteiligen Abfluß-
veränderungen beitragen, durch die die Maßnahmen des Niersverbandes veranlaßt werden, so-

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 14 / 24



wie auf diejenigen Mitglieder, die von den Maßnahmen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 NiersVG einen 
nicht nur unerheblichen Vorteil haben.

(2) Im Übrigen verteilt sich der Beitrag auf die Städte und Gemeinden im Einzugsgebiet der Niers 
und des Nierskanals im Verhältnis von Nutzungsart und Größe ihrer Flächen, soweit diese im 
Einzugsgebiet der Niers und des Nierskanals (§ 26 Abs. 1 Satz 3 NiersVG) liegen, gemäß den in § 
18 Abs. 1 dieser Satzung festgelegten Werten.

§ 20 
Beiträge für die Rückführung ausgebauter oberirdischer Gewässer in ei-

nen naturnahen Zustand (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 NiersVG)
Die Beitragslast für die Aufwendungen des Niersverbandes zur Rückführung ausgebauter oberir-
discher Gewässer in einen naturnahen Zustand verteilt sich zunächst vorab auf diejenigen Mit-
glieder, die von den Maßnahmen des Verbandes nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 Niersverbandsgesetz wei-
tergehende Vorteile haben, entsprechend dem Verhältnis dieser weitergehenden Vorteile.

Im Übrigen verteilt sich die verbleibende Beitragslast auf die Mitglieder nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 Niersverbandsgesetz entsprechend dem Verhältnis der Zahl ihrer Einwohner im Verbandsge-
biet am 31. Dezember des Veranlagungsjahres.

§ 21 
Beiträge für die Regelungdes Grundwasserstandes sowie Ausgleichwas-

serwirtschaftlicher nachteiliger Veränderungen(§ 2 Abs. 1 Nr. 4 und 5 
NiersVG)

Wird Grundwasser oder Wasser oberirdischer Gewässer dem Verbandsgebiet auf Dauer in er-
heblichem Umfang entzogen, haben die Wasserentnehmer Beiträge zu zahlen, soweit sie den 
Entzug nicht durch entsprechende Ersatzwasserlieferung in voller Höhe ausgleichen. Der Beitrag 
bemißt sich nach den Kosten für die Aufwendungen des Niersverbandes, die für eine entspre-
chende Ersatzbeschaffung von Wasser für die entzogene Wassermenge notwendig wären. Er ist 
zu 10% für die Regelung des Wasserabflusses (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 NiersVG) und zu 90% für die Ab-
wasserbeseitigung (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 und 9 NiersVG) zu verwenden.

§ 22 
Beiträge für die Ent- und Bewässerungvon Grundstücken(§ 2 Abs. 1 Nr. 7 

NiersVG)
Die Beitragslast für die Aufwendungen des Niersverbandes für die Entwässerung und die Be-
wässerung von Grundstücken verteilt sich auf die beitragspflichtigen Mitglieder im Verhältnis der 
Flächeninhalte der beteiligten Grundstücke.

§ 23 
Beiträge für die Abwasser- und die Deponiesickerwasserbeseitigung so-
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wiefür die Entsorgung der dabei anfallenden Abfälle(§ 2 Abs. 1 Nr. 8 und 
9 NiersVG)

(1) Für die Aufwendungen des Niersverbandes zur Beseitigung von Abwasser einschließlich der 
Entsorgung der dabei anfallenden Abfälle sowie zur Deckung der Abwasserabgabe für das Ein-
leiten von Schmutzwasser sind als Abwasserableiter die Mitglieder nach Maßgabe des § 26 
Niersverbandsgesetz beitragspflichtig, für die der Niersverband gemäß § 2 Niersverbandsgesetz 
Abwasser beseitigt, die Gemeinden auch für die abwasserableitenden Nichtmitglieder sowie für 
diejenigen Mitglieder, die vom Niersverband nicht unmittelbar veranlagt werden (§ 3 Abs. 2).

(2) Der Beitrag für die Beseitigung von Abwasser (Schmutzwasser einschließlich des damit ab-
fließenden Fremdwassers sowie des Niederschlagwassers) deckt die nach Abzug von Kosten-
anteilen für schädlichen Wasserentzug nach § 21dieser Satzung und für Sonderaufwendungen 
(Absatz 5) verbleibenden Aufwendungen des Niersverbandes für die Beseitigung von Abwasser. 
Unbeschadet der Kostenerstattung für die Sonderaufwendungen verteilt er sich nach Wertzah-
len, die sich nach der Abwassermenge, den Abwasserbeiwerten sowie einer Degressionsstaffel 
nach den Bestimmungen des Absatzes 3 errechnen.

a) Die von einer Gemeinde übergebenen Abwassermengen werden vom Verbandgemessen bzw. 
ersatzweise sachgerecht ermittelt. Zu den gemessenen bzw. ermittelten Abwassermengen sind 
auch die auf Kläranlagen direkt angelieferten Abwassermengen (Abwasser aus Kleinkläranlagen 
und aus abflußlosen Gruben) hinzuzurechnen. Die übernommenen Abwassermengen sind um 
die Abwassermengen der vom Verband gesondert veranlagten gewerblichen Mitglieder zu ver-
mindern.

b) Die Abwassermenge des gewerblichen Mitglieds errechnet sich nach der bezogenen zuzüg-
lich der aus Eigenversorgungsanlagen geförderten Frischwassermenge und/oder des auf sonsti-
ge Weise zusätzlich erzeugten Abwassers, einschließlich gesammelten Niederschlagswassers, 
sofern die Abwassermenge nicht durch Messungen festgestellt wird.

c) Zur Berücksichtigung des Mengenverlustes bei Zugrundelegung des Bezugs und der Eigen-
förderung von Frischwasser für die Ermittlung der Abwassermenge wird die Frischwassermenge 
um einen Verlustabzug von 8 % verringert. Auf Antrag wird die Höhe des Verlustabzugs hin-
sichtlich des Gesamtablaufs oder des Teilstroms geändert, für den abweichende Abzugswerte 
allgemein anerkannt sind oder für den der Mengenverlust nachgewiesen wird. In Zweifelsfällen 
kann der Niersverband Abwassermengenmessungen fordern, wenn dies möglich und wirtschaft-
lich zumutbar ist.

d) Der Abwasserbeiwert für die wegen der Beseitigung von Abwasser und Klärschlamm heran-
zuziehenden Gemeinden geht von der Zahl 1 für alle Gemeinden aus und ändert sich bei den ge-
werblichen Mitgliedern für ihr Abwasser nach Verschmutzungsgrad und Schädlichkeit, die auf-
grund von Untersuchungen und bei deren Fehlen anhand vorliegender Erfahrungswerte, ersatz-
weise durch Schätzung bewertet werden.

e) Soweit Gemeinden anderes Abwasser bzw. andere Stoffe als kommunales Abwasser zugeben 
bzw. anliefern, so werden diese in Anwendung der Regeln für gewerbliches Abwasser veranlagt.
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(3) Die Degressionsstaffel für die Errechnung der Wertzahlen des gewerblichen Abwassers be-
rücksichtigt die Senkung der spezifischen Kosten, die sich mit wachsendem Produkt aus Abwas-
sermenge und Abwasserbeiwert (Berechnungswert) bei gemeinsamer Behandlung dieses Ab-
wassers in einer Kläranlage gegenüber den spezifischen Kosten einer Kläranlage durchschnittli-
cher Größe des Niersverbandes für kommunales Abwasser ergibt oder ergeben würde. Abwas-
ser im Sinne von Absatz 2 Buchstabe b) wird nicht in die Degression einbezogen.

(4) Die Beitragslast für die Beseitigung von Flüssigkeiten aus Abfällen (Abwasser im Sinne von § 
51 Abs. 1 Satz 2 LWG, insbesondere Deponiesickerwasser) ist von denjenigen Mitgliedern zu tra-
gen, die daraus einen unmittelbaren Vorteil haben. Der Beitrag für die Beseitigung von Flüssig-
keiten aus Abfällen bemißt sich nach den hierfür entstehenden und gesondert erfaßten Aufwen-
dungen. Er verteilt sich nach Wertzahlen auf der Grundlage der angelieferten Flüssigkeitsmenge 
und Beiwerten, die unter Berücksichtigung des für die Unschädlichmachung entstehenden Auf-
wands und der Anlagenbelastung bestimmt werden.

(5) Entstehen durch Maßnahmen oder Unterlassungen eines Mitglieds dem Niersverband Auf-
wendungen für nicht plangemäße Beseitigung von Abwasser, Klärschlamm und festen Stoffen (§ 
7 NiersVG) sowie für entsprechende erhöhte Heranziehungen zur Abwasserabgabe - Sonder-
aufwendungen -, so wird das Mitglied dafür zu zusätzlichen Beiträgen herangezogen. Solange 
und soweit das verursachende Mitglied nicht herangezogen werden kann, sind die Sonderauf-
wendungen als Aufwendungen im Sinne des Absatzes 1 zu behandeln.

§ 23a 
Beiträge für die Behandlung von mit Niederschlagswasser vermischtem 

Schmutzwasser aus Mischkanalisationen in Niederschlagswasserbe-
handlungsanlagen sowie für die Rückhaltung von mit Niederschlagswas-

ser vermischtem Schmutzwasser aus Mischkanalisationen in dazu be-
stimmten Sonderbauwerken (§ 54 Abs. 1 LWG)

(1) Der Beitrag für die Behandlung von mit Niederschlagswasser vermischtem Schmutzwasser 
aus Mischkanalisationen in Niederschlagswasserbehandlungsanlagen (NWBA) deckt die diesbe-
züglichen Aufwendungen des Niersverbandes. Die Aufwendungen verteilen sich nach den redu-
zierten Abflußflächen (Ared) der mischkanalisierten Entwässerungsgebiete auf die Mitglieder 
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 4 Niersverbandsgesetz. Sie bemessen sich nach den Festle-
gungen im Wirtschaftsplan.

Die der Mischkanalisation zugeordneten Entwässerungsflächen (Ared-Flächen) der Mitglieder 
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Niersverbandsgesetz - im folgenden als gewerblich bezeichnet - 
werden zum Stichtag 30. Juni des jeweils abgelaufenen Kalenderjahres im einzelnen erfaßt. 
Hierbei ist in der Regel von einem Abflußbeiwert von 0,85 auszugehen; falls der überbaute Anteil 
mehr als 85 % oder weniger als 65 % der Gesamtfläche eines gewerblichen Betriebsgrund-
stücks ausmacht, wird der Abflußbeiwert als gewogenes Mittel auf der Grundlage folgender Da-
ten errechnet:

Überbaute Fläche 
spezifischer Beiwert 1,0
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Straßen, Wege, Plätze 
spezifischer Beiwert 0,85

Übrige Fläche innerhalb des Betriebsgrundstücks 
spezifischer Beiwert 0,1.

Flächen, von denen Niederschlagswasser versickert wird, sowie die Versickerungsflächen selbst 
werden mit einem spezifischen Beiwert von Null bewertet. Die Größe und Nutzungsart der jewei-
ligen Flächen sind auf Verlangen des Verbandes durch das Mitglied nachzuweisen.

(2) Der Beitrag für die Rückhaltung von mit Niederschlagswasser vermischtem Schmutzwasser 
aus Mischkanalisationen in dazu bestimmten Sonderbauwerken deckt die diesbezüglichen Auf-
wendungen des Niersverbandes, die sich nach den Festlegungen im Wirtschaftsplan bemessen. 
Die Aufwendungen verteilen sich auf die Mitglieder nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Niersverbandsge-
setz entsprechend dem Verhältnis des verbandlichen Rückhaltevolumens in dem jeweiligen zum 
Verband gehörenden Gemeindegebiet zu dem verbandlichen Rückhaltevolumen im Verbandsge-
biet insgesamt. Die einzelnen Rückhaltevolumina der Sonderbauwerke werden jeweils entspre-
chend ihrer Größe gewichtet.

§ 23b 
Beiträge zur Deckung der Abwasserabgabe für das Einleitenvon Nieder-

schlagswasser(§ 65 Abs. 2 LWG)
(1) Die Aufwendungen des Niersverbandes zur Deckung der Abwasserabgabe für das Einleiten 
von Niederschlagswasser verteilen sich auf diejenigen Mitglieder in der Gruppe nach § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 Niersverbandsgesetz, die den verbandlichen Abwasserbehandlungsanlagen Nieder-
schlagswasser zuführen. Maßgebend für die Verteilung ist die Anzahl der Einwohner, die am 31. 
Dezember des jeweiligen Veranlagungsjahres an die öffentlichen Kanalisationsnetze der Mitglie-
der angeschlossen sind, aus denen verbandlichen Anlagen Niederschlagswasser zugeführt wird.

(2) Steht bestandskräftig fest, dass das Einleiten von Niederschlagswasser aus einem öffentli-
chen Kanalisationsnetz nach Maßgabe des § 73 Abs. 2 Landeswassergesetz für ein nach dem 
31. Dezember 2008 beginnendes Veranlagungsjahr abgabefrei bleibt, mindert sich bei denjeni-
gen Mitgliedern, deren Einwohner an dieses Kanalisationsnetz angeschlossen sind, der Beitrag 
nach Absatz 1 für das jeweils zeitlich nächste zu veranlagende Wirtschaftsjahr um einen Betrag, 
der dem nach Maßgabe des § 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 9 Abs. 4 Abwasserabgabengesetz zu 
ermittelnden Abgabebetrag entspricht. Dabei ist der Abgabebetrag auf Grundlage der Zahl der 
am 31. Dezember des maßgeblichen Veranlagungsjahres an das betreffende öffentliche Kanali-
sationsnetz angeschlossenen Einwohner des jeweiligen Mitgliedes zu ermitteln.

§ 24 
Nachlaufende Beiträge (Zu § 25 Abs. 4 Niersverbandsgesetz)

(1) Ausgeschiedene und eingeschränkt teilnehmende Mitglieder des Verbandes in der Beitrags-
gruppe „Abwasserbeseitigung und Entsorgung der dabei anfallenden Rückstände" werden we-
gen der Aufwendungen des Verbandes im Sinne von § 25 Abs. 4 Satz 1 2. Halbsatz Niersver-
bandsgesetz zu nachlaufenden Beiträgen veranlagt. Nachlaufende Beiträge werden nur festge-
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setzt, wenn die ausgeschiedenen oder eingeschränkt teilnehmenden Mitglieder in den letzten 
fünf Veranlagungsjahren vor dem Jahr des Ausscheidens bzw. der eingeschränkten Teilnahme 
(Auslösejahr) in der vorgenannten Beitragsgruppe jeweils den Mindestbeitrag nach § 3 Abs. 2 er-
reicht haben und die nachlaufenden Beiträge ihrerseits einen Mindestbeitrag in Höhe von 5.000 
Euro erreichen.

(2) Als ausgeschieden oder eingeschränkt teilnehmend gelten diejenigen Mitglieder, deren Wert-
zahlen in der vorgenannten Beitragsgruppe im Auslösejahr im Verhältnis zum arithmetischen Mit-
tel dieser Wertzahlen in den drei Vorjahren um mehr als 40 v. H. zurückgegangen sind. Dies gilt 
jedoch nicht, sofern der Rückgang der Wertzahlen des betroffenen Mitgliedes allein darauf zu-
rückzuführen ist, dass dessen Abwasserbeiwert erstmals aufgrund spezifischer Untersuchungen 
ermittelt worden ist.

(3) Der nachlaufende Beitrag steigt mit dem Rückgang der Wertzahlen des betroffenen Mitglie-
des nach Absatz 2 linear von Null bis zu dem Höchstwert für ausgeschiedene Mitglieder an. Der 
Höchstwert entspricht dem nicht vermeidbaren Anteil der durch das jeweilige Mitglied verur-
sachten Aufwendungen und bemisst sich nach dem 0,6-fachen des arithmetischen Mittels der 
Wertzahlen der drei dem Auslösejahr vorhergehenden Jahre.

(4) Der nachlaufende Beitrag, der auf der Basis der Verhältnisse des Auslösejahres als grund-
sätzlich gleich bleibender Betrag fünf Jahre lang festgesetzt wird, reduziert sich für Veranla-
gungsjahre, in denen die Wertzahlen des betroffenen Mitgliedes in der vorgenannten Beitrags-
gruppe dessen diesbezügliche Wertzahlen im Auslösejahr übersteigen. Bei einem weiteren 
Rückgang der Wertzahlen nach Absatz 2 in den dem Auslösejahr folgenden Veranlagungsjahren 
wird ein nachlaufender Beitrag unter Außerachtlassung derjenigen Vorjahre, die bereits einmal 
zur Auslösung eines nachlaufenden Beitrags herangezogen worden sind, wiederum als grund-
sätzlich gleich bleibender Betrag fünf Jahre lang festgesetzt. Einzelheiten hierzu sind in den Ver-
anlagungsregeln des Niersverbandes zu regeln.

(5) Auf den nachlaufenden Beitrag wird der Beitrag angerechnet, der von einem anderen Mit-
glied des Verbandes in der Beitragsgruppe "Abwasserbeseitigung und Entsorgung der dabei an-
fallenden Rückstände" auf Grundlage derjenigen Wertzahlen erhoben wird, die das andere Mit-
glied nach dem Ausscheiden bzw. der eingeschränkten Teilnahme auf demselben Grundstück 
wie das ausgeschiedene bzw. eingeschränkt teilnehmende Mitglied verursacht hat. Die Anrech-
nung erfolgt in jedem Jahr des 5-Jahreszeitraums gemäß Absatz 4, in dem ein entsprechender 
Beitrag von dem anderen Mitglied erhoben wird.

§ 25 
Beiträge für die Ermittlungder wasserwirtschaftlichen Verhältnisse

Die bei der Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 11 NiersVG entstehenden Kosten wer-
den, soweit sie nicht einzelnen Aufgaben gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 10 NiersVG zugeordnet wer-
den können, anteilig auf die Gebietskörperschaften im Einzugsgebiet der Niers und des Nierska-
nals umgelegt.
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§ 26 
Sonderbeiträge und Auftragsmaßnahmen

(1) Aufwendungen für Verbandsanlagen und -maßnahmen, aus denen einzelnen Mitgliedern ein 
Sondervorteil erwächst oder die in besonderen Verhältnissen eines dieser Mitglieder ihren Grund 
finden, werden auf diese Mitglieder umgelegt (Sonderbeiträge: S-Beiträge). § 23 Abs. 5 der Sat-
zung bleibt unberührt.

(2) Die Aufwendungen für Auftragsmaßnahmen im Sinne von § 2 Abs. 4 NiersVG werden nicht 
im Wege der Veranlagung eingezogen, sondern von den Auftraggebern aufgrund eines mit ihnen 
abzuschließenden privatrechtlichen Vertrages ersetzt.

§ 27 
Beitragszahlungen, Fälligkeit(Zu §§ 25 Abs. 2 und 27 NiersVG)

(1) Die Mitglieder haben Vorauszahlungen auf den Jahresbeitrag (Vorauszahlungsbescheid) zu 
leisten. Den Mitgliedern gleichgestellt sind gewerbliche Unternehmen und die jeweiligen Eigentü-
mer von Grundstücken, Verkehrsanlagen und sonstigen Anlagen im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4 Niersverbandsgesetz sowie Gebietskörperschaften, Unternehmen oder Eigentümer im Sin-
ne von § 6 Abs. 1 Satz 2 Niersverbandsgesetz, bei denen eine Kalkulation aufgrund des Bekannt-
werdens neuer Tatsachen ergibt, dass sie im laufenden Veranlagungsjahr einen Mindestbeitrag 
im Sinne von § 3 Abs. 2 Niersverbandssatzung voraussichtlich erreichen werden. Die Last der 
Vorauszahlungen verteilt sich nach dem Beitragsverhältnis der letzten festgesetzten Beitragslis-
te. Den Vorauszahlungen können nach Bekanntwerden neuer Tatsachen auch diese Beitragsver-
hältnisse zugrunde gelegt werden. Die Vorauszahlungen sind in vier Teilbeträgen am 15. Febru-
ar, 15. Mai, 15. August und 15. November eines jeden Jahres zu zahlen. Der Jahresbeitrag wird 
nach Ablauf des Wirtschaftsjahres (= Veranlagungsjahr) unter Anrechnung geleisteter Voraus-
zahlungen auf der Basis der tatsächlichen Beitragsverhältnisse des Veranlagungsjahres festge-
setzt und einen Monat nach Zustellung des Beitragsbescheides fällig.

(2) Auf Antrag können in begründeten Ausnahmefällen Beiträge ganz oder teilweise gestundet 
oder erlassen werden. §§ 222, 227, 234 und 238 der Abgabenordnung gelten entsprechend.

§ 28 
Widerspruchsausschuß(Zu § 29 NiersVG)

Für die Wahl und Ersatzwahl der Mitglieder des Widerspruchsausschusses gemäß § 29 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 NiersVG und ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter gilt § 9 entsprechend.

§ 29 
Bekanntmachung(Zu § 33 NiersVG)

(1) Die Bekanntmachungen des Verbandes werden vom Vorstand unterzeichnet.

(2) Bekanntmachungen des Niersverbandes an seine Mitglieder erfolgen durch Zusendung ver-
schlossenen einfachen Briefs. Auslegungen erfolgen in der Geschäftsstelle des Verbandes.
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(3) Die für die Öffentlichkeit bestimmten Bekanntmachungen werden durch Abdruck in den 
Amtsblättern für die Bezirksregierungen Düsseldorf und Köln veröffentlicht, soweit nicht beson-
ders bestimmt (§ 8 Abs. 1 dieser Satzung). § 11 Abs. 4 NiersVG bleibt unberührt.

§ 30 
Genehmigung von Geschäften(Zu § 38 Abs. 1 NiersVG)

(1) Bei der unentgeltlichen Veräußerung von Vermögensgegenständen liegt ein erheblicher Wert 
im Sinne von § 38 Abs. 1 Nr. 2 NiersVG vor, wenn ein Geschäftswert von 30.000 Euro überschrit-
ten wird.

(2) Bei der unentgeltlichen Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen auf Dauer 
liegt ein erheblicher Wert im Sinne von § 38 Abs. 1 Nr. 2 NiersVG vor, wenn ein jährlicher Nut-
zungswert von 30.000 Euro überschritten wird.

(3) Die Belastung aus der Bestellung von Sicherheiten und der Übernahme von Bürgschaften, 
Garantien oder sonstigen Gewährleistungen steht im Sinne von § 38 Abs. 1 Nr. 5 NiersVG dann 
nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zu der Finanzkraft des Verbandes, wenn deren 
Höhe insgesamt 10% der zum Verwaltungshaushalt zu leistenden Jahresbeiträge übersteigt.

§ 31 
Inkrafttreten

Fußnoten zu § 31 Inkrafttreten

GV. NRW. ausgegeben am 25. November 1994.

Die Satzung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung des Niersverbandes vom 20. Novem-
ber 1981 (Amtsblatt RP Düsseldorf vom 3. 12. 1981), zuletzt geändert durch Beschluß der Ver-
bandsversammlung vom 13. 12. 1990, außer Kraft.

Es wird darauf hingewiesen, daß eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des 
NiersVG gegen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekanntgemacht worden,

c) der Vorstand hat den Beschluß der Verbandsversammlung vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Verband vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 21 / 24



Die vorstehende, mit Erlaß des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 19. 10. 1994 - IV C 2 - 53.48.01 - gemäß § 11 Abs. 2 NiersVG 
genehmigte Satzung sowie der Hinweis nach § 11 Abs. 5 NiersVG werden hiermit gemäß § 11 
Abs. 4 bekanntgemacht.

Viersen, den 25. Oktober 1994

Der Vorstand

Melsa

Genehmigung

Gemäß § 11 Abs. 2 des Gesetzes über den Niersverband (NiersVG) vom 15. Dezember 1992 (GV. 
NW. 1993 S. 8) genehmige ich die von der Verbandsversammlung am 8. September 1994 be-
schlossene Satzung.

Düsseldorf, den 19. Oktober 1994

Das Ministerium für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Pietrzeniuk

Hinweis:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Niersverbandsgesetzes kann gegen 
diese Satzungsänderung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Vorstand hat den Beschluss der Verbandsversammlung vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Verband vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Die vorstehende, mit Erlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 13. Dezember 2007, Aktenzeichen 
IV-1/IV-6-5.6.03, gemäß § 11 Abs. 2 Niersverbandsgesetz genehmigte Änderung der Satzung so-
wie der Hinweis nach § 11 Abs. 5 Niersverbandsgesetz werden hiermit gemäß § 11 Abs. 4 Niers-
verbandsgesetz bekannt gemacht.

Viersen, den 14. Dezember 2007
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Niersverband

Der Vorstand

Prof. Dr.-Ing. E.  h.  M e l s a

Hinweis:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Niersverbandsgesetzes kann gegen 
diese Satzungsänderung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Vorstand hat den Beschluss der Verbandsversammlung vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Verband vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Die vorstehende, mit Erlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 11. Dezember 2008, Aktenzeichen IV - 
1 - 5.6.03, gemäß § 11 Abs. 2 Niersverbandsgesetz genehmigte Änderung der Satzung sowie der 
Hinweis nach § 11 Abs. 5 Niersverbandsgesetz werden hiermit gemäß § 11 Abs. 4 Niersverbands-
gesetz bekannt gemacht.

Viersen, den 12. Dezember 2008

Niersverband

Der Vorstand

Prof. Dr.-Ing. Dietmar  S c h i t t h e l m

 

Hinweis:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Niersverbandsgesetzes kann gegen 
diese Satzungsänderung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Vorstand hat den Beschluss der Verbandsversammlung vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Verband vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
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Die vorstehende, mit Erlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 11. Dezember 2009, Aktenzeichen IV - 
1 - 072 060 03, gemäß § 11 Absatz 2 Niersverbandsgesetz genehmigte Änderung der Satzung 
sowie der Hinweis nach § 11 Absatz 5 Niersverbandsgesetz werden hiermit gemäß § 11 Absatz 4 
Niersverbandsgesetz bekannt gemacht.

Viersen, den 11. Dezember 2009

Niersverband

Der Vorstand

Prof. Dr.-Ing. Dietmar   S c h i t t h e l m

 

Hinweis:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Niersverbandsgesetzes kann gegen 
diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Vorstand hat den Beschluss der Verbandsversammlung vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Verband vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Die vorstehende, mit Erlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 13. Dezember 2012, Aktenzeichen 
IV-1-072 060 03 gemäß § 11 Absatz 2 Niersverbandsgesetz genehmigte Änderung der Satzung 
sowie der Hinweis nach § 11 Absatz 5 Niersverbandsgesetz werden hiermit gemäß § 11 Absatz 4 
Niersverbandsgesetz bekannt gemacht.

Viersen, den 13. Dezember 2012

Niersverband

Der Vorstand

Prof. Dr.-Ing. Dietmar   S c h i t t h e l m
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